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Bank

Dr. Emil Cwalter

Ein Häuschen
im Tessin?

Vo« einem /fawsverfcawf habe

ici! (75) meinem So/m (ich habe

vierKinder) a/s zweite Hypofheb
Fr. 150000 - zw 3% Zins pe^e-
l'en. Meine Ei^entwmswohnwn^"
ist «och mit 20000 Franke«
verschuZdel. Mein Studio im
Fernb/el ist sch«Zde«/rez, mit
der Vermietung Fringe ich knapp
die Nebenkoste« herein. AHV
und Pension machen zusam-
men pro Monat Fr. 3100 - aus,

Vermögen habe ich etwa
Fr. 500000.-. Für meine Toch-

ter würde ich ^erne ein Tessz'ner

Häuschen nicht üher 350000
Franken häufen mit Nutzung-
recht. Nun hahe ich aberFeden-

hen, dass das Ge/d hnapp wer-
den könnte. Mein Fipenmietwerf
beträft Fr. 10 000.-, und das

Häuschen im Tessin würde ne-
hen den 1/nterhaitshosten einen
zwsätziichen Figenmietwert ah-

^ehen, so dass ich hohe Steuern

hätte.

Sie sollten ganz besonders
darauf achten, dass Sie alle
Kinder gleich behandeln,
sonst kann es bei der Erbtei-

lung Schwierigkeiten geben,
die Sie zwar nicht erleben
werden, die Sie aber trotzdem
sicher nicht wünschen. Laut
schweizerischem Erbrecht
sind die Kinder bei Wegfall
des Ehegatten zu 100% ge-
setzlich erbberechtigt. Ihr
Pflichtteil ist drei Viertel des

gesetzlichen Anspruchs. Die
Begünstigung eines Kindes
rechtfertigt sich meines Er-
achtens nur dann, wenn das

betreffende Kind für die Mut-
ter gesorgt hat. In diesem Fall
ist eine Begünstigung nicht
nur vertretbar, sondern auch
angebracht.

Für die Erbschaftssteuer ist
der letzte Wohnsitz des Erb-
lassers zuständig, Immobilien
werden dort besteuert, wo sie

liegen. Steuerpflichtig sind
die Erben, nicht die Erbmas-
se. Die günstige 2. Hypothek
Ihres Sohnes könnte von den
Geschwistern als teilweise
Bevorzugung ausgelegt und
rein rechtlich angefochten
werden.

Der Kauf eines Hauses im
Tessin würde Ihre Wirtschaft-
liehe Situation meiner Mei-

nung nach allzusehr strapa-
zieren. Ich schlage Ihnen fol-
gendes vor:
1.Die Miete des Studios im
Bernbiet sollten Sie unbe-
dingt anheben. Eine Brutto-
rendite von 6% ist die untere
Grenze.
2. Sie sollten sich entschei-
den, ob sie an Ihrem jetzigen
Wohnort oder im Tessin woh-
nen möchten. Falls Sie die
letztere Lösung wählen, kön-
nen Sie immer noch Ihr Tes-

siner Häuschen den Kindern
für ihre Ferien im Sinne eines

Wohnungstausches zur Ver-

fügung stellen. Sie würden
dann während dieser Zeit die

Wohnung des betreffenden
Kindes beziehen. Dabei soll-
ten Sie sich aber überlegen,
ob Sie diese temporären
Wohnungswechsel gesund-
heitlich verkraften können.

Dr. Fmz7 G wa/fer

AHV

Dr. iur. Rudolf Tuor

Rente nach Unfall
für 91jährige
Meine Mutter musste im An-
sch/uss an einen 1/nfaZ/ operiert
werden und befindet sich seither
in einem Heim. Ich habe eine

Anmeldung für FrgänzungsZei-

siungen (EL) eingereieüf, die/e-
doch noch nieüf PeanZwortef
wurde. Die PrivatversicFerung,

die für den HnfaZZ aufkomme«

muss, o/ferierf meiner Mutter
eine monatliche Pente von M 00
Fis 1200 Franke« sowie eine

einmalige AP/?ndnng von
10000 Franke«. Fevor ich die-

ses Angebot anneFme, möcFle
zch den FnlscFeid der FL aP-

warten, da ich gehört ZzaPe, FL-
Berechtigte müssten kaum noch
Steuern zahlen. Demgegenüber
müsste eine Pente derPrivafver-
Sicherung ebenso wie die Ab/in-
dung versteuert werden. Zudem
hönnte die Abfindung als Ver-

mögen Fin/Zuss auf die FL ha-
ben. Was meinen Sie dazu?

Inwieweit das Angebot der
Lebensversicherung ange-
messen ist, kann aufgrund
Ihrer Angaben nicht beurteilt
werden. Wie Sie schreiben,
werden Sie diese Frage noch
näher abklären.

Im weiteren ist der Cha-
rakter der EL als bedarfsab-

2. OSTSCHWEIZER FRÜHLINGSREISE

/ Mfovfe £^/7/^//i?y7 //» MW/W/7

TENERIFFA
Reise 1: 16.-23. April 1998
Reise 2: 23.-30. April 1998

o Bustransfer ab der Ostschweiz zum Flughafen (div. Einstiegsorte)
o Eigener Nonstop-Flug mit Schweizer Fluggesellschaft nach Teneriffa
oSpezial-Gepäckdienst: vom Bus in der Schweiz direkt ins Hotelzimmer
o Erstklass-Hotel Maritim, Puerto de la Cruz, Teneriffa Nord
o Vollpension mit erstklassiger einheimischer und internationaler Küche
o3 ganztägige Ausflüge, geführt durch deutschsprachige Experten
06 Abendveranstaltungen
oAusführliche Dokumentation, und das Wichtigste:
o Unsere erstklassige Betreuung ab dem Buseinstieg bis zur Rückkehr

und dies alles für Fr. 1590.- im Doppelzimmer
Zuschläge: Meerblick Fr. 100-, Einzelzimmer Fr. 170.-

Fragen Sie nach unserem detaillierten Prospekt

GOLDACH /ÄV^bCfflllCIfCl MARBACH
Tel: 071/844 19 88 fCi/Cfl Tel: 071/777 33 90
Fax: 071 /844 19 80 Fax: 071/777 33 92

MITGLIED «ORV» ^REISEGJRANM
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hängige Versicherungslei-
stungen zu beachten. Dem-
nach können EL nur ausge-
richtet werden, wenn die im
Gesetz umschriebenen wirt-
schaftlichen Voraussetzun-

gen nach Ausschöpfung aller
persönlichen Einkommens-
und Vermögensansprüche,
auch von Ansprüchen ge-
genüber Versicherungen, er-
füllt sind. Ansprüche, auf die

freiwillig verzichtet wurde,
müssen bei der EL-Berech-

nung aufgerechnet werden.
Alle Veränderungen der wirt-
schaftlichen Verhältnisse von
EL-Berechtigten müssen im
Rahmen der Meldepflicht
umgehend der zuständigen
EL-Stelle gemeldet werden.
Bei verspäteten oder unterlas-
senen Meldungen müssen zu
Unrecht bezogene Leistun-

gen zurückbezahlt werden,
was zu unliebsamen und
unnötigen Umtrieben für die
Versicherten, aber auch für
die EL-Stellen führt.

Was die Steuerpflicht anbe-

trifft, so sind nur die eigentli-
chen EL steuerbefreit. Alle
übrigen Einkommen (z.B.
AHV- und Pensionskassenren-

te) und Vermögen bleiben
weiterhin steuerpflichtig. Ihre
Annahme, dass EL-Berechtig-
te praktisch keine Steuern
mehr bezahlen müssten, trifft
demnach nicht zu. Weitere
Auskünfte kann die zuständi-

ge Steuerbehörde erteilen.

Zusammenfassend möch-
te ich Ihnen empfehlen, sich
vorerst über das Angebot der

Privatversicherung zur Abgel-
tung des Unfallschadens die

nötige Klarheit zu verschaf-
fen. Danach sollten Sie die
EL-Stelle und allenfalls auch
das Steueramt über die ge-
troffene Regelung in Kennt-
nis setzen. Die Leistungen der

Versicherung können zwar
einen EL-Anspruch beeinflus-
sen und auch zu etwas höhe-
ren Steuern führen. Aller-
dings lassen sich nur auf die-
se Weise spätere EL-Rück-

forderungen und allfällige
nachträgliche Steuerforde-

rungen vermeiden. Insge-
samt dürfte sich die finanzi-
eile Situation Ihrer Mutter
dennoch spürbar verbessern.

AHV-Anspruch für
Versicherte im Ausland

Meine Freundin üaf wä/rrend

zwanzig /aüren in der Schweiz

eigene AHV-Fe/trä^e aus Fr-

werfrsfäfig/ceif hezaü/f. IVacü

der Verheiratung zog sie nach
Frankreich und zah/te weiterhin

Feiträge an die Freiwillige AP/V

/urAuslandschweizer. Au/grund
von Zeitungsberichten he/ïirch-
tet sie nun, diese Beitragszah-
langen könnten «/rir die Katze»

gewesen sein, wenn Ausland-
Schweizern kün/tig kein AFfV-

Anspruch mehr zustünde.

Auch die Freiwillige AHV
steht in der heutigen Ausge-
staltung zwar zur Diskussion,
doch beruhen die Befürch-
tungen Ihrer Freundin offen-
sichtlich auf Missverständ-
nissen. Tatsächlich stehen die

Beiträge der freiwillig Ver-
sicherten in einem viel
schlechteren Verhältnis zu
den Leistungen als bei der ob-

ligatorischen Versicherung,
auch stellt sich die Frage der
Vereinbarkeit mit künftigen
staatsvertraglichen Verpflich-
tungen, steht doch die frei-
willige Versicherung nur Per-

sonen mit Schweizer Bürger-
recht offen. Schliesslich fragt
sich, wieweit eine freiwillige
Versicherung für Personen,
die in Vertragsstaaten mit
ausgebautem Sozialwesen
wohnen, tatsächlich notwen-
dig ist. Allerdings wären we-
sentliche Änderungen nur
über eine Gesetzesänderung
möglich, was noch einige Zeit
beanspruchen dürfte.

Gerade im Bereich der So-

zialversicherungen können
Neuerungen grundsätzlich
immer nur für die Zukunft
eingeführt werden. Rückwir-
kende Verschlechterungen
müssten nicht nur als Ver-
stoss gegen Treu und Glauben

empfunden werden, sondern
dürften allenfalls zu sozialen
Härten führen, die der Allge-
meinheit anderweitig Kosten

verursachen könnten. Es darf
also als gesichert angenom-
men werden, dass bis dahin
geleistete Beiträge sicher
nicht verloren sind.

Es ist kaum wahrschein-
lieh, dass Personen, die be-
reits seit längerem der Frei-

willigen AHV angeschlossen
sind, künftig ausgeschlossen
würden. Zur Diskussion ste-
hen vielmehr Modelle mit
erhöhten Anforderungen an
den Beitritt neuer Versicher-
ter, beispielsweise durch län-
gere vorausgehende obliga-
torische Versicherung oder
durch Beschränkung neuer
Beitritte auf Personen in
Staaten, mit denen die
Schweiz kein Sozialversiche-

rungsabkommen abgeschlos-
sen hat. Was auch immer
entschieden werden mag,
könnten nach allen mir be-
kannten Modellen bereits

freiwillig Versicherte diese

Versicherung grundsätzlich
weiterführen.

Wie Sie meinen Aus-

führungen entnehmen kön-
nen, ist es sicher angezeigt,
dass Ihre Freundin weiterhin
ihre Beiträge an die Freiwilli-
ge AHV entrichtet, damit kei-
ne unnötigen Beitragslücken
entstehen. Wie auch immer
allfällige Entscheide ausfallen
könnten, so sind die bis da-

hin geleisteten Beiträge auf
keinen Fall «verloren».

Ferien
Einmalige Lage im voralpinen Ägerital (750 m.ü. M.).
Herrliche Wanderrouten, Seebad, gratis Ruderboote,
komfortable Zimmer ab CHF 63.00 inkl. Vollpension.

Erholung
Modernes Gesundheitszentrum mit vielseitigem Thera-
pieangebot, Arzt und Krankenschwestern im Haus,
Diäten, Hallenbad, Andachten, Seelsorgemöglichkeit

Information/Reservation: Kur- und Ferienhaus Ländli,
6315 Oberägeri, Telefon 041 754 9111, Fax 041 754 92 13
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üiiV! Hill

Geniessen Sie einige unbeschwerte Tage und was Ihnen beliebt! Blühende Inseln,
schöne Städte, Vergnügen bei Tanz und Unterhaltung mit dem Trio Bruno Inderbitzin,
Tanzgarantie mit den Taxi-Dancer, ausspannen und auftanken, Ausflüge und Spazier-
gärige auf den Balearen, hervorragende Weine, vorzügliches Essen - eine
spezielle Reise von Accotravel, mehr verraten wir im Detailprogramm! /tTfn'fk
Detailprogramme, Beratung und Auskunft erhalten Sie gratis bei: accotrave
Accotravel AG, Merkurstr. 5, 8910 Affoltern a.A., Tel. 01-761 6718, Fax 01-761 94 07 ""ohational



Ehepaarrente bei
Beitragslücken
beider Gatten

Die AzzsgZezc/zskasse /ißt mir
mztgetez/t, dass sie/; trotz A«-
redzmzzzg von Erzz'e/zzzngsgzzf-

sc/zrz'f/ezz kez'zze Änderung der

Rente ergibt, da meine Rrazz

gleich vieie Beifrags/afzre wie zch

selber aa/weist. stimmt die Ar-

£Mmeatation derAzzsglez'clzslcas-

se? Wo bleibt da die Gleiclzbe-

recbti^an^? Weshalb werden

nicht wenigstens die eigenen

A//V-5eifräge der _Frau ange-
reebnet?

Ich möchte vorerst festhal-
ten, dass Sie Ihre Rente nach
der 10. AHV-Revision rieh-
tigerweise von Ihrer Aus-

gleichskasse haben überprü-
fen lassen, handelt es sich
doch um eine Ehepaarrente,
die wegen Beitragslücken des

Ehemannes gekürzt wurde.
Damit können Sie Ihre An-
sprüche rechtzeitig klären.

Tatsächlich bringt die 10.

AHV-Revision nicht nur Ver-

besserungen, sondern könnte
auch zu Verschlechterungen
führen. Im Gesetz ist jedoch
ein «Besitzstand» verankert,
der gewährleistet, dass bei In-
krafttreten der Revision be-

reits laufende Renten bei un-
veränderten persönlichen
Verhältnissen nicht ver-
schlechtert werden.

Grundsätzlich kann die

Neuberechnung einer bisheri-

gen Ehepaarrente, die wegen
Beitragslücken des Mannes
gekürzt wurde, besonders bei
• Frauen mit voller Beitrags-

dauer oder
• Frauen, die weniger Bei-

tragslücken aufweisen als

der Mann,
zu einer Verbesserung führen.
Doch sind gerade bei der
Überführung laufender Ren-

ten neben der Besitzstandsga-
rantie vielfältige weitere Son-

dervorschriften zu beachten.
So können beispielsweise an
Ehepaare keine höheren Ein-
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zelrenten ausgerichtet wer-
den, wenn der Rente der Ehe-
frau die gleiche Rentenskala
zugrunde liegt wie für den
Ehemann. Dabei ist die Bei-

tragsskala nicht mit Beitrags-
zeiten zu verwechseln, auch
wenn diese einen wesentli-
chen Einfluss auf die Skalen-
wähl haben. Dank der Besitz-

Standsregelung bleibt jedoch
die bisherige Rente auf jeden
Fall gewährleistet.

Die Ausführungen in der

Zeitlupe müssen sich notge-
drangen auf Grundfragen
konzentrieren und können
auf Sonderfälle, wie beispiels-
weise Beitragslücken von
Mann und Frau, nicht in al-

len Einzelheiten eingehen.
Eine konkretere Stellungnah-
me wäre auch nur aufgrund
der bisherigen Rentenverfü-

gung und der Stellungnahme
Ihrer Ausgleichskasse mög-
lieh, wobei für rechtlich ver-
bindliche Auskünfte allein
Ihre Ausgleichskasse zustän-

dig bleibt. Ich empfehle da-

her, mit der Ausgleichskasse,
die über alle nötigen An-
gaben verfügt, einen Ge-

sprächstermin zu vereinba-
ren. Sie können von der Aus-

gleichskasse auch eine be-

schwerdefähige Verfügung
verlangen, und diese mit Be-

schwerde vom Richter über-

prüfen lassen.

Bei einer Tagung zur
10. AHV-Revision hat eine

Expertin der beruflichen Vor-

sorge erwähnt, die AHV sei

mit dieser Revision endgültig
komplizierter geworden als

die 2. Säule. Auch wenn diese

Aussage nicht überbewertet
werden darf, bestätigt sie je-
doch, wie komplex die AHV
mit der 10. Revision gewor-
den ist.

Dr. z'zzr. Rz/rfo/fTwor

Recht
Erbteilung

Mein Mann zznd mein SoZzn sind
gestorben. Meine Toctoer möch-

te eine Ri^enfumswoünwn^ kazz-

/ën. /dz foeafeic/z%e, noch einz-

ge Zeit in zznserenz Dans zzz D/ei-

bezz. 1st es nzögZz'cZz, eine Rrbtei-

Izzng vorzzzneizznen - nzzr mit
dem Ge/d, ohne das Haas? 7c/z

habe nämiidz das Wohn- zmd

Nzzfzzzngsz'edzt.

Die Erben können jederzeit
die Erbschaft teilen. Sie kön-
nen auch vereinbaren, dass

nur ein Teil der Erbschaft ge-
teilt wird. Es ist also möglich,
dass Sie und Ihre Tochter das

vorhandene Barvermögen
untereinander teilen. Die Tei-

lung kann durch sogenannte
Realteilung, d.h. indem nach

gemeinsamer Absprache je-

der Erbe einen Teil der Erb-

schaft auf den eigenen Na-

men übernimmt, oder durch
Abschluss eines schriftlichen
Vertrages, der nicht öffent-
lieh beurkundet werden
muss, erfolgen. Zweckmässig
wäre wohl der Abschluss
eines solchen Vertrages, wor-
in festgehalten wird, was ge-
teilt wird und wer was erhält.

Beim Haus könnte eine

«Erbteilung» schon erfolgt
sein, indem Ihre Tochter Ei-

gentümerin des Hauses ist,
während Sie jedoch daran das

Nutzniessungsrecht haben.
Ob dies vorliegt, womit eine

«Teilung» des Hauses entfiele,
wäre aufgrund der notariel-
len Urkunde zu prüfen. Dar-
überhinaus ist auch denkbar,
dass Ihre Tochter bereits jetzt
Eigentümerin der gesamten
Erbschaft ist, Ihnen jedoch
daran die Nutzniessung zu-
steht. Dies könnte der Fall

Ein Treppenlift...
damit wir es bequemer haben!

«Wir warteten viel zu lange»

sofort Auskunft
01/920 05 04

r^itte senden Sie mir Unterlagen
| Ich möchte einen Kostenvoranschlag

I Name/Vorname

| Strasse _
| PLZ/Ort

I Telefon ZL.Jan.-Febr.98

• für Jahrzehnte
• passt praktisch

auf jede Treppe
• in einem Tag

montiert

Die Spezialisten fur iipn A/Z A/I Tramstrasse 46
Treppenlifte H C KAVI AC] 8707 Uetikon a/See
innen und aussen
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